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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1997

Norm

ASVG §294

Rechtssatz

Die Ausgleichszulage soll jenen Betrag sicherstellen, der über die Bezüge an Pension, Unterhalt und sonstigem

Einkommen hinaus für die Lebensführung unbedingt notwendig ist.
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